
IL KINDERGELD MUSS AUCH FÜR ÖS  "TTEN UN.  - NOVIZEN
WERDEN, DIE NU.  H DEN RU ORDENSBRUDER.

STREBEN.
rteil des Landesozialgerichts Rheinland-Pfalz VO. prı 1970
Aktenzeli:  en 1/69

D 1n der S{r@.:  SAl
des läger un Berufungskläger

Cie Bundesanstalt TUr Arbeit urnberg eklagte und BeruIfungsbeklagte
gen Kindergeldes
Der ena des Landessozlalgeri  ts Rheinland-Pfalz ın Maınz hat auf die
MUN|! Verhandlung VO: DL 1970 für echt erkannt

Auf die erufung des Klägers werden das Urteil des Sozlalgerichts Speyer
VO. November 196838 und der Bescheid der Beklagten VO. ezember
1967 iın Gestalt des Wiıderspruchsbescheides VO. Januar 1963 aufgehoben
Die eklagte WIrd verurteilt, dem läger untier Berücks1  tigung selnes Sohnes
16l Kıindergeld über den 31 Dezember 1967 nNninaus bis 610) ptember 1969

gewähren.
Die eklagte hat dem läger die 1hm aa beiden echtszügen entstandenen
außergerichtlichen Oosten erstatiten
Die Revısion wIird zugelassen.

TATBESTAND

Die Beklagte gewaäahrte dem läger bis S Dezember 1967 Kindergeld für bzw
inder, darunter den 1949 geborenen Sohn T der sich sSe11t DE 1964 1M

Missionshaus ST befand ort eendeie DCI 1967 sSeinNne dreijährige kauf-
manniıische ehre, ver.  1e ber noch weıter 1M Missionshaus Sl., 1m Sep-
tember 1969 die ersten zeitlichen Gelübde ablegte. Durch Bescheld VO. S \Dezem-
ber 1967 lehnte die den nirag des Klägers aut Weitergewährung des
Kindergeldes mit der Begründung ab, die Ausbildung des Sohnes el als
Missionsbruder stelle keine Berufsausbildung 1m Siıinne des Bundeskindergeld-
gesetizes AVAO) prı 1964 BL I‚ 265 (BKGG) dar, weıl 1 weder
eın Lehrvertrag noch eın Anlernverirag abzuschließen sel; Zweilitkindergeld STE.
dem läger ebenfalls nıcht l weıl die gesetzlich festgelegte Eiınkommens-
grenze VO.  } 1.800,— überschreite Den Widerspruch wles die eklagte durch
Bescheid VO. Yanar 196838 zurück un führte dazu aus, die Vorbereitung der
Oovizen eines iırchlichen Ordens könne 1Ur dann als Berufsausbildung angesehen
werden, WenNnNn diese 1ne reguläre Berufsausbildung ın einer padagogischen Aka-
demie, einer Krankenpflegeschule, einem Kindergärtnerinnenseminar USW. —
hielten. Beschäftigungen un Ausbildung innerhal des Ordens sel]len keine Berutis-
ausbildung.
Im Klageverfahren hat der läger vorgetragen, das Novızlat stelle die für den
Ordensberuf notwendig Ausbildungszeıi dar Hierbei mache keinen nier-
S  1e  ‚9 ob der patere Ordensmann Laı:ıenbruder der Ordenspriester werde.
Das Sozlalgericht Speyer SG) hat die durch Yrtieil VO D November 1968
abgewiesen: Diıie Tätigkeit eines Missionsbruders sSe1 anders als die elınes
Ordenspriesters kein eru Folglich SE@e1 die ar vorgesehene Ausbildungs-
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eit Postulat un Nov:  lat keine Berufsausbildung. Der Sohn des Klägers
habe bereits VOTLT Beginn seiner Ausbildung 117 Missionshaus ST einen Be-
ruf, näamlich den eines Burokaufmanns erlernt. Dementsprechen SEe1 ın der
Verwalfiung des Ordens beschäftigt worden. Ks SEe1 nicht ersichtlich, welchen -
deren eru: anstrebe. An dieser Beurteilung äandere äauch die Tatsache n  S,
daß eın Missionsbruder sich noch erne weitere Kenntinisse ane1gnen müÜüsse,

später erfolgreich fUür seinen en ATl SE1IN.
Der lager hat das Januar 1969 als Eins  reiben AA ost gegebene
Trteil Sa° Januar 1969 eruIun. eingelegt Er macht geltend Der Ordensberuf
Se1 ein eru fur sich Er seitze nıcht notwendigerweise vorher der nachher 1ne
sonstige Berufsausbildung OTauUus Ordensmitglied könne auch werden, WeTr KO]=
11C.  — sonstigen eru: erlernt habe. DiIie Ausbildung TUr den Ordensberuf SEe1 nach
den kirchenrechtlichen Bestiimmungen das ostula un:! Novı1izlat. ährend dieser
e1it erlerne der Postulant der Novize es das, Was brauche, später als
Ordensmann wirken können. Daß der Sohn des Klägers entsprechen seiner
Vorbildung 1n der Verwalfung des Ordens beschäftigt worden sel, habe nl
amı Lun, daß sich 1ın der Ausbildung ZU. Ordensberuft eIiIunden habe
Seine abgeschlossene Berufsausbildung als Bürokaufmann StTE. der weiteren
Ausbildung ZU Ordensmann auch nicht entgegen
Der läger beantragt,

das rteil des ozlalgerichts Speyer VO. November 1963 SOWI1E den Bescheilild
der Beklagiten VO Dezember 1967 ın (Sestalt des Widerspruchsbescheildes
VO. Januar 1963 aufzuheben un die eklagte verurteıilen, ihm untier
Berücks1ı  t1gung SsSe1inNes Sohnes Y über den 31 Dezember 1967 hinaus DIS
einschließlich eptember 1969 Kindergeld gewähren.

Die beantragt,
die erufung zurückzuweisen.

Sie ist der nsicht, daß osiula und Novizlat 1Ur dann Berufsausbildung selen,
wenn der Novize den eru: eines Ordenspriesters anstrebe. Die Berufsausbildung
des Sohnes des Klägers sSe1 mi1% der eendeten Kaufmannslehre abgeschlossen g_
N. Die als Novı1zlat bezeichnete Taäatigkeit 1 Missionshaus ST habe E der
Vorbereiftung fur die anschließende Tätigkeit als Missionsbruder gedient un!:
könne er einer weiteren Berufsausbildung iıcht gleichgestell werden.
Der ena hat den atier als Zeugen darüber gehoOrt, We Ausbildung der
Sohn T des Klägers 1mM Missionshaus ST erhalten un! Wwe Tätigkeiten

dort ausgeführt hat. en des Ergebnisses der Bewelsaufifnahme wird auftf Cie
Vernehmungsniederschrift VO D: 1970 verwilesen.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der
Prozeßakten, der en des Speyer 2/68 un der Beklagten Nr. 0232
ezu: g|  MMM  9 der Gegenstand der mündlichen Verhandlung War.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
Die erufung ist gemä. N 143 des Sozialgerichtsgesetzes statthaft, nach den
SS 144, 149 SG' SOWI1E DAN KGG nicht ausgeschlossen un gemä. 151 SG
orm- un! fristgerecht eingelegt. Sie ist. er zulässıg.
Die erufung ist auch begründet.
Na:  R Abs Nr. KGG werden bel der Gewährung VO  5 Kindergeld inder,
die das Lebensjahr beendet aben, bis ZUTLC Vollendung des Lebensjahres
grundsätzli 1Ur berücksichtigt, wenn S1Ee sich ın Schul- der Berufsausbildung
befinden und unverheiratet sind. Der ledige Sohn Jl des Klägers ist 1949 g_

334



boren, War Iso Beginn des Jahres 1963 bereits über Tre RT reitlg ist
Somı1t, OD die 1m Anschluß seine abgeschlossene kaufmännische Tre VOCI -
brachte eit des Postulats un Novızl]lais bel den StT. Missionaren als Schul- oder
Berufsausbildung anerkannt werden kann.
Eiıne Schulausbildung leg nıcht VO.  — S1e wäre NUu  — dann gegeben, WEeNnNn der
Sohn T! 1n allgemein bildenden Offentlı  en der privaten Schulen USgC-
bildet worden wäre, deren Unterricht nach Staatll! genehmigten ehrplänen —
el WIrd der nach den STAa genehmigten Lehrplänen TUr Offentiliıche Schulen
ausger !!  tet ist Urteil des Bundessozlalgerichts BSG VO: DTL 19683
AÄAZzZ. 410/65 — ) Dies iC1ff4. be1 der Ableistung des Postulats un Novıi1izlats
nicht

Fraglich ist aber, o OSITUla un! Novıizlat als Berufsausbildung anzusehen Sind.
Hierbei bedarf zunächst einer Klärung dessen, Was unter Ausbildung un
eru: 1mM Sinne des (;esetzes verstehen Ist. Ausbildung jleg VOTL, WEn dıe
VO:  3 dem Auszubildenden ausgeübte Täatigkeit geei1gne ISt, ın angemesSSeCNer e1it

dem erstrebten Beruf{fsziel führen un: seine Arbeitskra: überwiegend ın
Anspruch nımmt BSCG-Urteile, and 1 9 elte 289, VO. 31 Oktober 1962 Az.

328/61 un VO: J 1967 AÄA7 / 170/59 — ) Als eru: hat
das BSG 1n seinem TYteil VO 11l ugust 1965 (AZ and 2 9 e1lte
251) zusammenfassend bezeichnet, 1ne für die Dauer vorgesehene rbeit, die der
Existenzsicherung 1en un die geeigne 1st, materielle der eistige ın der
Gesells:  aft auftretende Bedürtfifnisse befriedigen un der die Beschäffigung
durch Ausbildung erworben ist. ntier Zugrundelegung dieser BegrI1  sbestim-
Mungs hat das BS  Q iın den VO  = den Beteıilı  en un: dem zitierten Trteil das
NOovızlat eines Ordenspriesters als Berufsausbildung anerkannt, wobel davon
aus.  ‚SS 1ST, daß das Novizlat TÜr die Aufnahme ın den en un amı
für den Weg AA eru eines Ordensprlesters die unerla  ıch Voraussetizung
darstellt.

Bel dem Sohn T1' des Klägers jeg der Sachverhalt Je anders. Er —
strebt nıcht den eru eines Ordenspriesters, sondern beabsıchtigte, als La:en-
bruder ın den en einzutreten. Auch bereits 1ne durch die egung
der Kaufmannsgehilfenprüfung abgeschlossene Berufsausbildung nınter sıch g._
ra bevor OoSTUla und Novizlat begannen. Diese abgeschlossene Berufsaus-
bildung STE jedo! der Anerkennung einer weiliteren Ausbildung für i1ne andere
Berufstätigkei nıicht enigegen; denn der Begri{ff der Berufsausbildung ist durch
das Gesetz nıcht un eingeschränkt, daß Berufsausbildung 1Ur bei der Ausbil-
dung für einen einziıigen eru: angeNOMM un nach der Ausbildung diesem
eru: 1ne weltere Ausbildung einem weiteren eru: nıcht als Berufsausbil-
dung angesehen werden könnte Deshalb ist auch 1ine NEeUE un! andere Berufs-
ausbildung, autf die das Kind umgesattelt nat, berücksichtigen BSG-Urteile
VO 209 Oktober 1964 un Julı 19695, abgedruckt ın SOZR 1267 RV'! Nr un:
1 Wickenhagen/Krebs KGG Anm. Il nier diesen mständen äng
die Ents  eidung, ob der Sohn II! als Kind 1mM Siıinne des KGG mMıtzuzanhlen
ist, unaäachst einmal davon ab, ob die Tätigkeit eines Lailen- bzw. eines Missions-
bruders bei den ST Missionaren ebenso w1ıe die Täatigkeit eines Ordenspriesters als
eru: bezeichnet werden kann. Der ena hat diese ra bejaht.
Der Laienbruder eines irchlichen Ordens ist War nıcht wI1e der Ordenspriester

aufgrun: des für diesen vorgeschriebenen Ud1uUuMmMs eeignet, ın der SsSeel-
DE, dem Gottesdiens un! der religlösen Te atl sSe1In. Er üubt Je!
Tatigkeiten AdUs, die das Wirken der Ordenspriester TST ermOglichen Diese atıg-
keiten können gänzlich verschiedener Art eın Während, Ww1e der euge
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bekundete, ın Missionen die Ordensbrüder oft a1S elfer der Ordenspriester ein-
gesetzt werden, SIN andere Ordensbrüder m11 der Heranbildung des Nachwuchses
beschäftigt der m11 uIigaben befiraut, die ‘ dazu beitragen, Cie wirtschaftliche
Grundlage des Ordens sicherzustellen Ihre Tätigkeit innerhal des Ordens, glel!  -
gültig welcher Arı S1e äauch sein mag, SEeIzZ S OTaus, daß S1Ee dem en
angehören, ın den S1Ee TD aufgenommen werden können, WeNn S1e Sa nach
Ablauf einer Probezeit {Ur efäahig un würdig erachtie worden Sind. Eiıne Aus-
bildung ın einem weltlichen eru 1st hlerbel nıcht erforderlich Sie WwIrd ZWOAarT,
sofern S1e VO:  1 die Einsatzmöglichkeiten eines Laienbruders 1M Rahmen der
Ordensgemeinschaft erleichtern un:! unter mständen mitbestimmen, kann ber
auch gänzlic| entfallen. Una  ingbar 1ST dagegen, dal der Laienbruder 1Ne A
bıldung besonderer Arı urchlaufen hat, die durch 1ne vertiefte geilstliche Lebens-
ührung nach den Ordensregeln estimm wird Diese Ausbildung, die TUr
unfItlge Ordenspriester WwW1e für Laienbrüder glel!  ermaßen gefordert WIrd, 1ST
das Novızlat einschließlich der ıhm vorges  alteten eit des Postulats, ın dem der
Postulant einer strengen charakterlichen eobachtung 1 aal  1C! AT seine Be-
ähigung A0 Ordensbruder unterliegt Aus dieser Betrachtung o da die
Tätigkeit e1INes Ordenspriesters 1a06 Da denkbar 1ST, Wn 1nr die ZULXC Erhaltung des
Ordens ebenso wichtige Tätigkeit der Laienbrüder Z  F e1te gegeben 1ST. el
Tätigkeiten dienen gleichermaßen der Erreichun des Ordenszieles und befrle-
igen e1in gesellschaftliches edüriniıs S1e sichern ber auch die Existenz der
Ordensangehörigen insofern, als d1e rdensgemeinschai{it für den Unterhalt ihrer
Mitglieder rag
Die Behauptung der Beklagten, OsSTula un Novı1zlat se]len TUr den Sohn des
Klägers deswegen keine Ausbildung BeWeSECN, weil während dieser Zeit ın der
auptsach!: ın der Verwalftung des Ordens mi1t TDelıten beschäftigt worden sel,
die seinem erlernten eru entsprochen hätten, ist ırrıg un durch die Aussagen
des Zeugen widerlegt Die eklagte übersieht, daß bel der Ableistung
VO:  5 OosStTula un Novıizlat nicht wesentlich darauf ankomm(t, we spezlellen
TDelten der Postiulant der Novıize verrichtet Im Vordergrund der Ausbildung
STEe namlıch nıcht die 1m Einzelnen verrichtete Taäatigkeift, sondern die Erziehung
und Persönlıi  keitsformung des zukünftigen Ordensmannes, die schon m11 dem
OoSTuUula beginnt Auch Wenn der Sohn T1' des Klägers jedenfalls während des
Postulats mehr ın seinem erlernten eru: als Kaufmann beschäftigt War als ihm
ıne relig10se Ausbildung zutfell wurde, ist dies nıcht VO.  > ausschlaggebender Be-
deufung Maßgebend ist das VO.  = den Regeln des Ordens estimmte en un
Verhalten, das den Tagesablauf regelt ahrend des Novizlats, das sich dem
OSTula nach funf Monaten anschloß, War der Sohn des Klägers ohnehın Zz@e11-
lich überwilegend mit Verrichtungen beschäftigt, die ausschließlich der Vorberel-
Lung auf das zuküni{tige Ordensleben dienten Na\:  D den ekundungen des ZeuU-
gen Ystreckte sich diese Ausbildung auf die eilnahme Unterr!  s
tunden ın irchlichen un: religiösen Fächern, Seminarubungen und Gemein-
schaftsarbeıten Der zeitweıiısen Beschaäaftigung des Sohnes des Klägers 1ın der
Verwaliung des Ordens kam 1 1Ur ine untergeordnete, eNS Dbegrenzte Be-
deufung
Der ena Ssomıit keine edenken, die VO  5 dem Sohn des Klägers Del den
Sl Missionaren verbrachte eit des Postulats un Novı1ızlats AaIs Berufsausbildung
1mM Sinne des KGG beurteilen. Die eklagte War deshalb unter Aufhebung des
angefochtenen Urteils un! der diesem zugrundeliegenden es  eıde verurteilen,
dem Klaäager über den 31 Dezember 1967 hinaus unter Berücksichtigung selnes
Sohnes T]| Kindergeld bis ZU blauf des onats gewähren, ın dem dieser
das Novizlat eendeie S ADs KGG
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Kommentar

Das Bundessozialgericht hatte hbereits in einem Urteil (919] August 19065, veröffent-
licht ın der Ordenskorrespondenz 1965, 424 l festgestellt, daß das Postulat und
N oviz1at notwendige Zeiten der Ausbildung für den Beruf e1ines Ordenspriesters sind
und deshalb dem Auszubildenden für diesen LZeıtraum die Wdaisenrente ÜÜ der DE
setzlichen Rentenversicherung weiterzugewähren 6S@e1, Damıit War gleichzeitig uch klar-
gestellt, daß ın gleichgelagerten Fällen für diesen Zeitraum das Kindergeld zgemäfß
den gesetzlichen Bestimmungen weiterzuzahlen ist, vgl dazu Ordenskorrespondenz
19064, 53 R
Obegleich das Bundessozialgerichtsurteil v“O  > grundsätzlicher Bedeutung WT, wollte
die Bundesanstalt für Arbeit ın Nürnberg nicht das Postulat und Noviziat als Aus-
bildungszeit für den Beruf e1ines Ordensbruders anerkennen. Deswegen verweıigerte
die Bundesanstalt die Weiterzahlung des Kindergeldes nach den Bestimmungen des
Bundeskindergeldgesetzes 0O April 1964 Die Bundesanstalt für Arbeit ıIn Nürn-
berg ist jedoch mi1t iıhrer Rechtsauffassung nicht durchgedrungen, das LSG ın Mainz
hat klar entschieden, daß uch „der Ordensbruder“ eın echter Beruf 1st un daß des-
halb das Postulat und Nowviziat die azu notwendigen Zeiten der Berufsausbildung
sind. Z ıyar charakterisiert das LSG das Berufsbild eines Ordensbruders sehr stark ım
Hinblick auf den Beruf des Ordenspriesters, ber das ohl vielleicht deshalb, weil
sıch 1er nicht einen reinen Brüderorden handelt, sondern einen Priesterorden,
dem uch Laienbrüder angehören. TIrotz dieser Einschränkung sehen WLr die Recht-
sprechung SOoOWweılt als gefestigt d daß jetz grundsätzlich Postulat un Noviz1iat als
Ausbildungszeit für den Beruf e1nes Religiosen anerkannt sind Dabei sollte keine
Rolle spielen, ob sıch 1m onkreten Fall Schwestern-, Brüder- der Priester-
ordensgemeinschaften handelt.
Da 1n vorliegenden Falle der Ordensaspirant 0Or Beginn des Postulats bereits e1ine
abgeschlossene Berufsausbildung hinter sıch gebracht hatte, mufßte sich das LSG be-
sonders damıit befassen, ob das Postulat und Noviziat als Ausbildung für einen
weıteren Beruf, namlich des eines Ordensbruders, die Weiterzahlung des Kindergeldes
rechtfertigt. Diese Frage hatte WWUT uch schon das BSG ın seinem Urteil 1019}

August 1965 überdenken, ber hier lag der Sachverhalt umgekehrt: Am Anfangz
standen das Postulat und N oviztiat, anschließend die philosophisch-theologischen
Studien, U  z Ordenspriester werden, absolvieren. In beiden Fällen WAar Iso das
Faktum der doppelten Berufsausbildung gegeben.Aber das alles T1 In dem Urteil des
LSG Rheinland-Pfalz klarer In Erscheinung, WadS sehr bedeutsam 1St, weiıl mehrheitlich
heute Ordensschwestern und Ordensbrüder ach dem N oviziat eine weıtere berufs-
fachlich or:enti:erte Ausbildung absolvieren.
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